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Sehr geehrter Herr Marti, sehr geehrter Herr Kea
Wir haben Kenntnis erhalten von den Machenschaften Ihrer Inspektoren, von Ihnen liebevoll Aussendienstmitarbeiter genannt.
Wir Gewerbetreibenden stehen hinter einer liberalen Staatsauffassung und stehen für den Rechtsstaat Schweiz ein. Wir widersetzen uns demzufolge allen Handlungen, die die freiheitliche Grundauffassung unseres Staates untergräbt. Dem Vorgehen Ihrer Inspektoren begegnen wir mit einem generellen Hausverbot, das wir Ihnen in der Beilage zustellen.
Dass Billag-Inspektoren ohne vorherige Anmeldung bei uns erscheinen, sich nicht korrekt vorstellen und sich vorgängig nicht genügend ausweisen, kommt unseres Erachtens einer illegalen Handlung gleich, wie sie nicht einmal in einem Strafverfahren erlaubt ist. Verdeckte Ermittler werden nur bei schweren Verbrechen eingesetzt und sie müssen sich an klar vorgegebenen Regeln halten (vgl. das Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung / BVE / SR 312.8). Wir fordern Sie auf, die verdeckten Ermittlungen per sofort einzustellen und Ihre Aussendienstaktivitäten aufzugeben. 
Uns ist keine andere Behörde in der Schweiz bekannt, die für das Eintreiben von simplen Gebührenforderungen einen Aussendienst unterhält, bzw. Inspektoren beschäftigt. Die Tatsache, dass Sie Inspektionen als Bestandteil ihrer täglichen Arbeit gewählt haben, lässt nur den Schluss zu, dass Sie die Gewerbetreibenden von Anfang an als Zahlungsunwillige vorverurteilen.
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 18. Dezember 2002 zum Radio- und TV-Gesetz unmissverständlich festgehalten, dass die Erhebungsstelle, mithin die Billag, bei Verdacht auf Verletzung der Meldepflicht, über keine Zwangskompetenzen verfügt. Trotzdem und in Ermangelung einer klaren Rechtsgrundlage (Legalitätsprinzip) beschäftigen Sie Inspektoren. Auch aus diesem Grund fordern wir Sie auf, Ihre Aussendienstarbeiten per sofort einzustellen.
Wir senden das vorliegende Schreiben an Ihre Aufsichtsbehörde nach Art. 86 RTVG. Wir bitten das BAKOM im Rahmen der Dienstaufsicht ein Beschwerdeverfahren im Sinne von Art. 71 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) einzuleiten und Ihrem gesetzwidrigen Vorgehen definitiv einen Riegel zu schieben.
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